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PRÄAMBEL 

Die Gemeinde PÜRGEN erlässt aufgrund der §§ 2, 9 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB), 

des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 

für den Freistaat Bayern sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und der Planzeichen-

verordnung (PlanZV) – in der jeweils zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung gültigen 

Fassung – folgenden 

 

Bebauungsplan  

„Pürgen-Mitte I“ 

als Satzung. 

 

Bestandteile des Bebauungsplanes: 

A) Planzeichnung in M 1 : 1.000 der Fassung vom 07.05.2024 mit: 

− Festsetzungen durch Planzeichen 

− Hinweise durch Planzeichen 

− Verfahrensvermerken 

B) Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 07.05.2024 mit: 

− Textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

 

Beigefügt sind: 

− C) Begründung in der Fassung vom 07.05.2024 

− D) Vorprüfung des Einzelfalls in der Fassung vom 07.05.2024 
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B) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

§ 1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 5a BauNVO 

(1) Die Art der baulichen Nutzung wird als dörfliches Wohngebiet (MDW) festgesetzt. 

Dörfliche Wohngebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- 

und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden 

Gewerbebetrieben. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.  

(2) Zulässig sind 

a) Wohngebäude, 

b) Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die 

dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 

c) Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten,  

d) nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung,  

e) die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie Schank- und Speisewirt-

schaften, 

f) Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

g) sonstige Gewerbebetriebe, 

h) Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke. 

(3) Ausnahmsweise werden zugelassen: 

a) Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen 

Wohnungen und Wohngebäude, 

(4) Nicht zulässig sind: 

a) Gartenbaubetriebe 

b) Tankstellen mit fossilen Brennstoffen 

§ 2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

(1) Grundflächenzahl (GRZ) 
gem. § 17 BauNutzVO 

Im Plangebiet ist eine GRZ von 0,5 zulässig. 
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(2) Geschossflächenzahl (GFZ) 
gem. § 17 BauNutzVO 

Im Plangebiet ist eine GFZ von 1,5 zulässig. 

(3) Gebäudetypen, Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
gem. § 22 Abs. 2 BauNVO und § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB  

1. Zulässig sind im Plangebiet Einzel- und Doppelhäuser. 

2. Bei der Realisierung von Einzelhäusern sind zulässig pro Wohngebäude bei einer 

Grundstücksgröße von  

a) < 600 m²  max. 2 Wohnungen 

b)    600 m² bis < 800 m² max. 3 Wohnungen  

c)    800 m² bis < 1.000 m² max. 4 Wohnungen  

d) 1.000 m² bis < 1.200 m² max. 5 Wohnungen 

e) > 1.200 m² max. 6 Wohnungen  

3. Je Doppelhaushälfte sind max. 2 Wohnungen zugelassen. 

(4) Wandhöhen und Gesamthöhen 

1. Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt 6,5 m. 

2. Die maximal zulässige Gesamthöhe beträgt 11,0 m. 

3. Definition Wand- und Gesamthöhe: 

Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen ist die Oberkante Rohfußboden 

(OK RFB) des Erdgeschosses, gemessen in der Gebäudemitte. Diese darf maximal 

0,5 m über der Straßenoberkante der den Grundstücken zugeordneten Erschlie-

ßungsstraße liegen und ist lotrecht von der Gebäudemitte zu der zugeordneten be-

stehenden Erschließungsstraße zu ermitteln (siehe Abbildung). Die zugeordnete be-

stehende Erschließungsstraße ist die Straße, zu welcher die Hausnummer des je-

weiligen Hauptgebäudes zugeordnet ist. Eine Unterschreitung der Straßenoberkante 

ist nicht zulässig. 

 

Abbildung 1: Verdeutlichende Abbildungen zur Gebäudemitte (senkrecht zur Erschließungsstraße)  

Oberer Bezugspunkt für die Wandhöhe (WH) ist der Schnittpunkt der Wand mit der 

Oberkante Dachhaut. Oberer Bezugspunkt für die Gesamthöhe (GH) ist der höchste 

Punkt der äußeren Dachhaut.  
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Bei Bauten mit erheblichen Geländeunterschieden (> 0,5 m) zwischen der Oberkante 

des natürlichen Geländes des Grundstückes in Bezug zur Oberkante der zugeordne-

ten Erschließungsstraße können abweichende Höhenfestlegungen im Wege einer 

Ausnahme zugelassen werden. 

§ 3 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, GRENZABSTÄNDE 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

(1) Überbaubare Grundstücksflächen 
gem.  § 23 BauNVO 

1. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen und Baulinien in 

der Planzeichnung festgesetzt.  

2. Eine grundstücksbezogene Ausnahme von der in der Planzeichnung festgesetz-

ten nördlichen Baugrenze zur Schützenstraße Hausnummer 4 auf der Flurnummer 

494/2 wird zugelassen, sofern das Flurstück 494/2 isoliert von den Flurstücken 

82/3 und 82/7 bebaut werden soll. In diesem Fall kann ein Ersatz- oder Neubau 

an der Stelle des Baubestandes (Hauptgebäude) erfolgen, welcher die Höhe des 

jetzigen Gebäudes maximal um 0,5 m überschreiten darf. 

3. Ein Zurücktreten des Gebäudes von den festgesetzten Baulinien bis max. 3 m ist 

ausnahmsweise zulässig. 

4. Garagen und Nebengebäude können ausnahmsweise außerhalb der Baugrenze 

zugelassen werden. Der Abstand von Garagen und Nebengebäuden muss min-

destens 6,0 m zur Straßenbegrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsfläche be-

tragen.  

5. Es ist die Stellplatzsatzung in der jeweils aktuell gültigen Fassung der Gemeinde 

Pürgen anzuwenden. 

(2) Abstandsflächen, Abstandsregelung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB 

1. Es gelten die Abstandsflächenvorschriften der jeweils aktuell gültigen BayBO. 

2. Ausgenommen sind im Rahmen des § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB die Abstandsflächen 

der Außenwände von Gebäuden, welche im Rahmen der Festsetzungen des Be-

bauungsplanes in der Planzeichnung an einer Baulinie errichtet werden.  

3. Tiefgaragen müssen einen Abstand von mind. 3 m zu den Grundstücksgrenzen 

einhalten. Ihre Zufahrten können unter Berücksichtigung des Art. 6 BayBO auch 

an den Grundstücksgrenzen errichtet werden. Abfahrtsrampen sind einzuhausen. 
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§ 4 VER- UND ENTSORGUNG 

(1) Ver- und Entsorgungsleitungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen, einschließlich Strom- und Telefonleitun-

gen, sind - vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen - unterirdisch zu führen. 

(2) Abfall- und Abwasserbeseitigung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

1. Häusliches Schmutzwasser ist in den öffentlichen Schmutzwasserkanal einzulei-

ten. 

2. Die Versickerung des anfallenden Regenwassers aus Dach- und befestigten Flä-

chen ist auf dem eigenen Grundstück vorzunehmen.  

Hinweis: Die Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Gemeinde 

Pürgen ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung anzuwenden. 

§ 5 GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO 

Die Gestaltungsfestsetzungen gelten nur bei Ersatz- und Neubauten. 

(1) Dachformen 

1. Es sind ausschließlich Satteldächer zulässig. 

2. Für Garagen, Carports, Nebenanlagen und untergeordnete Bauteile, wie bei-

spielsweise Eingangs- / Terrassenüberdachungen oder Wintergärten bis zu 20 m² 

Grundfläche gelten in Bezug auf die Dachformen keine Einschränkungen. 

3. Nicht zulässig sind besondere Satteldachformen wie z. B. Krüppelwalm, Mansar-

ddach, Sargdeckel etc. 

(2) Dachneigung 

1. Die Dächer von Hauptgebäuden sind mit einer Dachneigung von 15° - 48° zu er-

richten. 

2. Für Garagen, Carports, Nebenanlagen und untergeordnete Bauteile, wie bei-

spielsweise Eingangs- / Terrassenüberdachungen oder Wintergärten gelten in Be-

zug auf die Dachneigung keine Einschränkungen. 

(3) Wiederkehre, Zwerchgiebel und Dachaufbauten 
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1. Je Dachseite ist nur eine Dachaufbautenform (Wiederkehre, Zwerchgiebel und 

Gaubenformen) zulässig. 

2. Wiederkehren, Zwerchgiebel und Dachaufbauten sind zulässig, wenn diese klei-

ner 1/3 der Breite der Fassade des Gebäudes sind, an die sie anschließen oder 

auf die sie aufsetzen, und einen Mindestabstand von 1,50 m zu Gebäudeaußen-

kanten und zur Firsthöhe einhalten. 

3. Dachaufbauten sind nur in Form von Giebel- und Schleppgauben zulässig. 

(4) Fassadengestaltung, Dacheindeckung 

1. Grelle und leuchtende Farben, wie z.B. die RAL-Farben 1016, 1026, 2005, 2007, 

3024 und 3026, 4000, 6032, 6037, 6038 sowie dauerhaft reflektierende Materia-

lien sind für Dacheindeckungen und Außenwände nicht zulässig.  

2. Die Dacheindeckung ist für Hauptgebäude nur in rotem, rotbraunem und grauem 

Farbspektrum zulässig.  

3. Bei Nebengebäuden, Carports und Garagen sind bei Flachdächern diese mit einer 

extensiven Begrünung auszuführen. 

(5) Einfriedungen 

1. Einfriedungen sind nur als offene Holz- und/oder Metallzäune zulässig und sie 

dürfen zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen eine Höhe von 1,25 m über 

Oberkante des natürlichen Geländes nicht überschreiten.  

2. Sockel sind ausschließlich zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen und nur 

bis zu einer Höhe von maximal 0,30 m zulässig. 

3. Ausgenommen von diesen Festsetzungen sind Einfriedungen von Friedhöfen.  

(6) Abgrabungen und Aufschüttungen / Stützmauern 

1. Geländeveränderungen (Aufschüttungen und Abgrabungen) um maximal 0,5 m 

sind zur Schaffung eines weitgehend ebenen Gartenniveaus, zur Erschließung 

der Grundstücke und zur Herstellung von Zugängen, Freisitzen und Terrassen bis 

an die OK RFB EG zulässig. Darüber hinaus ist zu den Grundstücksgrenzen in 

einem Mindestabstand von 3,0 m das bestehende Gelände beizubehalten. 

2. Stützmauern sind ausnahmsweise zulässig. 

§ 6 GRÜNORDNUNG 

Die Festsetzung der Grünordnung gilt nur bei Ersatz- und Neubauten. 

(1) Grünflächen 



GEMEINDE PÜRGEN  ENTWURF 

Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“   B) Textliche Festsetzungen 

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 07.05.2024 Seite 9 von 16 

1. Die Baugrundstücke sind zu mindestens 30 % zu begrünen und zu bepflanzen. 

Falls durch die sonstigen Satzungsvorschriften oder auf Grund anderer Rechts-

vorschriften ein höherer Anteil entstehen sollte, haben diese Bestimmungen Vor-

rang. 

2. Grundstückflächen, die nicht durch Gebäude, Nebenanlagen, Stellplatzflächen 

und Wege in Anspruch genommen werden, sind als bodenschlüssige Pflanzfläche 

bzw. Rasen / Wiesenfläche zu gestalten und anzulegen. Nicht zulässig sind ins-

besondere Plattenbeläge und ähnliche Befestigungen, Schotterungen, gekieste 

oder geschotterte Steingärten, großflächige Mulchungen sowie Kunstrasen. Dies 

gilt ebenso für den Einbau horizontaler Trennschichten.  

3. Begrünte Vorgärten sind zu erhalten und mit diesem Ziel zu pflegen.  

(2) Erhalt von ortsbildprägenden Bäumen und Neupflanzung 

1. Die mit dem entsprechenden Planzeichen gekennzeichneten Bäume sind ortsbild-

prägend und zu erhalten. 

2. Im Einzelfall kann hiervon eine Ausnahme erteilt werden, wenn 

a) für jeden entfallenden Baum eine Ersatzpflanzung im Verhältnis 1:2 erfolgt, und 

zumindest eine Ersatzpflanzung auf dem jeweiligen Grundstück an einer Stelle 

erfolgt, auf welcher ein Baum ortsbildprägende Bedeutung erlangen kann.  

3. Bei Ersatz- und Neubebauungen sowie bei An- und Erweiterungsbauten, welche 

mehr als 20 m² Grundfläche haben, sind pro Grundstück folgende Neupflanzun-

gen standortgerechter Laub- oder Obstbäume mit einem Stammumfang von mind. 

16 cm vorzunehmen: 

− bis 400 m²  Grundstücksfläche  1 Laub- oder Obstbaum 

− bis 900 m²  Grundstücksfläche 2 Laub- oder Obstbäume 

− bis 1.200 m²  Grundstücksfläche  3 Laub- oder Obstbäume 

− > 1.200 m²  Grundstücksfläche  4 Laub- oder Obstbäume 

4. Bestandsbäume mit einem Stammumfang von >40 cm sowie Bäume, die auf 

Grundlage der nachfolgenden Festsetzungen gepflanzt wurden, können hierauf 

angerechnet werden. 

5. Werden im Zuge der Bebauung Laub- oder Obstgehölze mit einem Stammumfang 

> 100 cm entfernt, sind diese mengengleich durch einen standortgerechten Laub- 

oder Obstbaum mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm zu ersetzen.  

6. Müssen für ein Bauvorhaben mehr als vier dickstämmige Laubbäume mit einem 

Stammumfang von > 100 cm entfernt werden, sind mind. vier standortgerechte 

Laub- oder Obstbäume mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm nachzu-

pflanzen.  
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§ 7 WASSERWIRTSCHAFTLICHE FESTSETZUNGEN 

Die wasserwirtschaftlichen Festsetzungen gelten nur bei Ersatz- und Neubauten. 

(1) Innerhalb des HQ100-Bereichs (s. nachrichtliche Darstellung im BP) sind Keller 

bis über die Geländeoberkante als Weiße Wanne auszuführen. Dabei ist insbe-

sondere auf druckwasserdichte Rohrdurchführungen und ggf. Fenster zu achten. 

(2) Innerhalb des HQ100-Bereichs (s. nachrichtliche Darstellung im BP) darf die 

Oberkante des Erdgeschosses Rohfußboden nicht unterhalb der Oberkante der 

jeweils zugeordneten Erschließungsstraße liegen. 
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§ 8 INKRAFTTRETEN 

Die Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“ tritt mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 

3 BauGB in Kraft. 

 

Ausgefertigt 

Gemeinde PÜRGEN, den … … … 

 

 

.......................................... 

Wilfried Lechler, 1. Bürgermeister  Siegel 
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TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1. NIEDERSCHLAGSWASSER 

Die Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Ermöglichung der 

Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs wird empfohlen.  

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 

(TRENGW), das DWA‐Arbeitsblatt A 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 

Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser“ sowie das DWA‐

Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ sind zu beachten.  

Die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen 

Flächen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsver-

ordnung (NWFreiV) sowie die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-

tem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten werden. 

Gesammeltes Niederschlagswasser ist grundsätzlich flächenhaft über eine geeignete 

Oberbodenschicht in das Grundwasser einzuleiten (z. B. durch Versickerungsmulden). Sollte 

eine flächenhafte Versickerung nicht möglich sein, ist auch der Einsatz von Rigolen denkbar.  

Bei nicht ausreichender Durchlässigkeit des Bodens ist es ggf. sinnvoll, Sickeranlagen mit 

Notüberlauf an den gemeindlichen Regenwasserkanal anzuschließen Eine Versickerung über 

einen Sickerschacht ist grundsätzlich abzulehnen und nur möglich, wenn zwingende Gründe 

eine der vorgenannten Lösungen ausschließen und eine Vorreinigung erfolgt.  

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die Un-

terlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 

2. IMMISSIONSSCHUTZ 

2.1 Landwirtschaft 

Durch die teilweise unmittelbare Angrenzung von landwirtschaftlich genutzten Flächen wird 

das Planungsgebiet von Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen, welche aus ordnungsge-

mäßer Bewirtschaftung resultieren, nicht wesentlich beeinträchtigt. Bei ordnungsgemäßer Be-

wirtschaftung bewegen sich die Belastungen im Rahmen des „landläufig ortsüblichen“ und 

sind unter dieser Voraussetzung mit „Wohnen im ländlichen Raum“ vereinbar.  

Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung - Verkehrslärm aus 

dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6 Uhr morgens, bedingt durch das tägliche 

Futterholen, zu rechnen ist. Zudem ist mit sonstigen Lärmbeeinträchtigungen,  z.B. während 

der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte, ev. Zuckerrübenernte) auch nach 22.00 Uhr 

zu rechnen.  
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2.2 Luft-Wärmepumpen 

Bei der Errichtung von Luftwärmepumpen sollten entsprechend den Empfehlungen des Bay-

erischen Landesamtes für Umwelt (LfU) „Lärmschutz bei Luft-Wärmepumpen - Für eine ru-

hige Nachbarschaft“ (2018) die folgenden Mindestabstände zwischen Wärmepumpe und 

schutzbedürftiger Bebauung in einem Wohngebiet eingehalten werden: 

Schallleistungspegel der Wärmepumpe LWA in dB(A) / Mindestabstand in Meter (m) 

45 dB(A): 4 m 

50 dB(A): 7 m  

55 dB(A): 13 m 

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Ven-

tilator). Luftwärmepumpen mit einem Schallleistungspegel über 55 dB(A) sollen nicht verwen-

det werden. 

Kann diese Anforderung nicht erfüllt werden, so sollte die Aufstellung von Luftwärmepumpen 

nur in allseitig umschlossenen Räumen erfolgen. Bei Geräten im Freien ist oft nur der abge-

strahlte Luftschall von Bedeutung, während bei Geräten im Gebäude zusätzlich auf den Kör-

perschall geachtet werden muss. 

Hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Lärmreduzierung wird auf die o. g. Veröffentlichung des 

Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU) verwiesen. 

3. WÄRMEPUMPEN-SYSTEME 

Ob sich der Baugrund bzw. das Grundwasser im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwas-

ser-Wärmepumpen eignet, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für Anlagen 

bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird von privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft 

(PSW) durchgeführt. 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/psw/index.htm 

Anhand der Übersichtskarte im Energie-Atlas Bayern kann der Bau einer Erdwärmesonden-

anlage nach hydrogeologischen und geologischen Bedingungen geprüft werden: 

https://www.energieatlas.bayern.de 

Alternativ können u. U. Erdwärmekollektoren-, Erdwärmekörbe- oder Luftwärmepumpen-Sys-

teme realisiert werden.  

4. DENKMALSCHUTZ 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Bereich des Bebauungsplans ein Boden-

denkmal („ Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. 

Pfarrkirche St. Georg in Pürgen und ihrer Vorgängerbauten“, D-1-7931-0104). Das Boden-

denkmal wird durch die Festsetzung des Bebauungsplans nicht berührt.  
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Es wird aber darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Mel-

depflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutz-

behörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen. 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-

behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind 

auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter 

der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines 

Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der 

Arbeiten befreit. 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 

der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-

genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

Treten im Rahmen von Erdarbeiten im Bereich der o. g. Planung Bodendenkmäler auf, sind 

diese unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit der 

Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege vorzu-

nehmen. Ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege führt anschließend 

die Denkmalfeststellung durch. 

Die so identifizierten Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert aufzunehmen, zu dokumentie-

ren und auszugraben. 

5. ALTLASTEN UND VORSORGENDER BODENSCHUTZ 

5.1 Erdarbeiten 

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerun-

gen o.Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt einzuschalten, 

das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet.  

5.2 Bodenbelastungen 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten Schad-

stoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen Kosten bei der 

Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird daher empfohlen, vorsorglich Bodenuntersu-

chungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen 

in Kenntnis zu setzen. 

5.3 Bodenschutz 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden. Gem. § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei Errichtung und Änderung baulicher An-

lagen ausgehoben wird in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernich-

tung zu schützen. Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden 
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die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Um-

gang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfohlen. Es wird 

angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Baumaß-

nahme zu klären.  

Im Zuge von Bauprozessen werden Böden rund um Bauobjekte erheblich mechanisch bean-

sprucht. Da diese nach Abschluss der Maßnahmen wieder natürliche Bodenfunktionen über-

nehmen sollen, gilt es ihre funktionale Leistungsfähigkeit zu schützen, zu erhalten oder im 

Sinne des Bodenschutzes wiederherzustellen. Die Bodenkundliche Baubegleitung trägt dazu 

bei, 1. die Bodenbeeinträchtigungen durch Bauprozesse zu vermeiden bzw. zu vermindern, 

2. die Abstimmung mit betroffenen Bodennutzern zu erleichtern sowie 3. die Folgekosten für 

Rekultivierungen nach Bauabschluss zu reduzieren. Zum umweltgerechten Umgang mit Bo-

den wird daher auf den Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 

Boden („Bodenkundliche Baubegleitung BBB – Leitfaden für die Praxis“ vom Bundesverband 

Boden e.V.) verwiesen. 

 

6. ABWEHRENDER BRANDSCHUTZ 

Der Löschwasserbedarf ist über die zentrale Wasserversorgung sicherzustellen. Nach den 

technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblatt W405 ist in Wohngebieten eine Bereitstellung 

von mindestens 800 1/min über zwei Stunden erforderlich. 

Das Hydrantennetz ist nach den technischen Regeln des DVGW Arbeitsblatt W 331 auszu-

bauen. Hydranten sind im Abstand von ca. 140 m zu situieren.  

Die Mindestabstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen müssen den Vorschriften des 

Verbandes Deutscher Elektrotechniker VDE 0132 und 0210 entsprechen. Zur Durchführung 

eines sicheren Löschangriffs muss der Abstand zwischen dem möglichen Standplatz eines 

Strahlrohres (z.B. Geländeoberfläche, Balkon, Traufe) und den Leiterseilen mindestens 

9,50 m betragen.  

Für Gebäude, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche 

entfernt sind, müssen Zufahrtswege für die Feuerwehr nach der Richtlinie über Flächen für 

die Feuerwehr auf Grundstücken angelegt werden. 

Gebäude, in denen die Brüstungshöhe notwendiger Fenster mehr als 8,0 m über Gelände 

liegt, müssen zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges zwei bauliche Rettungswege vorhan-

den sein.  
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7. ARTENSCHUTZ  

Bei Gehölzbeseitigungen ist der besondere Artenschutz des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG (hier insbesondere Fledermäuse, Vögel und Kleinsäuger wie z.B. Eichhörnchen) 

zwingend ganzjährig zu beachten. Das bedeutet, dass die zu fällenden Bäume/Hecken von 

qualifizierten Personen vorab auf Baumhöhlen, Astlöcher bzw. Vogelnester oder andere mög-

liche Habitate geschützter Arten überprüft werden müssen. Sollten solche Habitate vorhanden 

sein, muss vor der Fällung eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 

BNatSchG bei der Regierung von Schwaben beantragt werden. Erforderliche Fällungen müs-

sen nach den Vorgaben des § 39 BNatSchG durchgeführt werden.  

Vor der geplanten Sanierung der Gebäude sind diese hinsichtlich eines möglichen Vorkom-

mens von Fledermäusen und Gebäudebrütern zu überprüfen und ggf. eine Ausnahmegeneh-

migung zu beantragen. 
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C) BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Innerhalb der Gemeinde Pürgen kommt es im bebauten Ortsbereich vermehrt zu Nachfragen 

nach mehr Wohnraum sowie zur Erforderlichkeit von Sanierungsvorhaben zu baulichen Ver-

änderungen am Baubestand bzw. zu Ersatzbauten. Dabei stellt sich die Frage nach einer 

städtebaulichen Verträglichkeit und städtebaulichen Einfügung von neuen Baukörpern / Bau-

vorhaben in die Bestandsbebauung, insbesondere bzgl. Wand- und Gebäudehöhe, Dachform 

und -neigung, Kubatur und Gebäudestellung sowie der Grundflächenzahl und Geschossf lä-

chenzahl. 

Die Gemeinde strebt eine siedlungsstrukturell verträgliche, bauliche Nachverdichtung inner-

halb des im Zusammenhang bebauten Ortsbereichs als wichtiges Ziel an. Dabei soll der Flä-

chenverbrauch möglichst geringgehalten und wichtige Grünstrukturen erhalten werden. Um 

für zukünftige Neubauten im Ortskern bzw. bauliche Nachverdichtungen eine städtebauliche 

Ordnung und Qualität sichern zu können, hat die Gemeinde beschlossen, für den innerörtli-

chen Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ist 

die Sicherung einer städtebaulichen Ordnung und einer Entwicklung, die die verträgliche Ein-

fügung von neuen Baukörpern in die Bestandsbebauung beinhaltet, möglich.  

Für den Ortskern liegt, mit Ausnahme des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Betreutes 

Wohnen“, kein Bebauungsplan vor, weshalb die Gemeinde Pürgen in der Sitzung vom 

13.10.2020 den Aufstellungsbeschluss zu dem Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“ beschlossen 

hat. Dafür wurde eine Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans „Pürgen -

Mitte I“ erlassen, der den Bereich des bestehenden Bebauungsplans „Betreutes Wohnen“ 

ausspart. 

Mit dem Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“ sollen insbesondere folgende Belange berücksich-

tigt werden: 

- Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau prägender 

Bebauung im Innenort sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungs-

bereiche,  

- die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhal-

tenswerten Gebäude und Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebau-

licher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes,  

- die Umnutzung und Aufwertung der zum Teil leerstehenden Gebäudesubstanz der 

landwirtschaftlichen Betriebe, 

- die Sicherung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Schaffung und 

Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 

- Erhalt der Grünflächen und ortsbildprägenden Bäumen im Ortskernbereich: neben den 

Straßenbäumen, stattlichen Bäumen hinter dem Rathaus und vor dem Pfarrhof prägen 

vor allem die Grün- und Wasserflächen am Weiherweg, am Lindenberg sowie größere 
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zusammenhängende Grünstrukturen auf Privatgrund das Erscheinungsbild des Ortes. 

Diese Bereiche gilt es zu erhalten. 

Der Bebauungsplan erfüllt zudem gem. § 1a Abs. 2 (BauGB) die ergänzenden Vorschriften 

des Umweltschutzes, indem mit Grund und Boden sparsam umgegangen wird, Möglichkeiten 

der Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-

nenentwicklung genutzt werden, um Bodenversiegelung auf ein notwendiges Maß zu begren-

zen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im not-

wendigen Umfang umgenutzt werden. 

2. VERFAHREN 

Der Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“ wird im Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. Be-

gründet wird dies mit der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung und an-

deren Maßnahmen der Innenentwicklung. Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann im 

beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im 

Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insge-

samt weniger als 20.000 m² oder von 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn aufgrund 

einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten 

Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheb-

lichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksich-

tigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Pürgen-Mitte I“ hat eine Größe von insgesamt 

ca. 73.768,6 m² (rd. 7,4 ha); 63.423,7 m² ohne die bereits komplett versiegelten Verkehrsflä-

chen. Innerhalb des Bebauungsplanes wird auf einer Fläche von 56.572,35 m² ein Dörfliches 

Wohngebiet (MDW) mit einer GRZ von 0,5 festgesetzt, womit insg. eine überbaubare Grund-

stücksfläche von höchstens 28.287 m² im MDW (ca. 2,8 ha) entsteht. Damit darf der Bebau-

ungsplan nach einer überschlägigen Prüfung keine erheblichen Umweltauswirkungen haben, 

die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. Aufgrund der 

Überschreitung des Schwellenwerts von 20.000 m2 wurde die Vorprüfung des Einzelfalls nach 

Anlage 2 zum BauGB erstellt und den Bebauungsplanunterlagen beigefügt, sodass dem §13a 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB entsprochen wird. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden an der 

Vorprüfung des Einzelfalls beteiligt. 

Dem Bebauungsplan liegt eine umfangreiche vertiefende Untersuchung mit Ortsbesichtigung 

zugrunde, die in die Begründung miteinfließt und hilft, die Kriterien der allgemeinen Vorprü-

fung zu bewerten. 

Im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Um-

weltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Ab-

satz 1 und § 10a Abs. 1 abgesehen werden. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines 

Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren zu erwarten sind, gelten als vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich. 
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3. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

 Darstellung im Flächennutzungsplan 

Der Bereich des Bebauungsplans, im aktuellen Flächennutzungsplan als Dorfgebiete (MD) 

oder Wohngebiet (W) markiert, soll zu einem Dörflichen Wohngebiet (MDW) umgewandelt 

werden. Gem. § 13a Abs. 2 Punkt 2 BauGB wird der Flächennutzungsplan im Wege der Be-

richtigung angepasst. 

 

Abbildung 1: Wirksamer Flächennutzungsplan (links) und x. Änderung des Flächennutzungsplanes (rechts), o. M. 

 Bestehende Bebauungspläne 

Für den Bereich des Bebauungsplans gibt es keine bestehenden Bebauungspläne. Vom Be-

bauungsplan inselförmig umschlossen liegt das Seniorenzentrum mit dem vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan „Betreutes Wohnen“, der jedoch von der Planung des Bebauungsplans 

„Pürgen-Mitte I“ ausgeschlossen ist. Das Bauleitverfahren wird davon nicht beeinträchtigt. 

4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“ sind für die Gemeinde Pürgen in 

Bezug auf Ortsentwicklung und Landschaftsplanung insbesondere die folgenden Ziele (Z) und 
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Grundsätze (G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2018) und des Regional-

plans der Region Augsburg (RP 9) zu beachten. 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2018)  

Die Gemeinde Pürgen liegt im Allgemeinen ländlichen Raum südöstlich des Mittelzentrums 

Landsberg am Lech. 

  

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem LEP 2023 

- In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst 

hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume 

sind weiter zu entwickeln. […] (1.1.1 (Z)) 

- Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. [...] (1.1.3 (G)) 

4.1.1 Raumstruktur 

- Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer spezi-

fischen räumlichen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen ihrer jeweili-

gen Entwicklungsmöglichkeiten zur ausgewogenen Entwicklung des ganzen Landes 

beitragen (2.2.2 (G)) 

- Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern 

und weiter entwickeln kann,  
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-  die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infra-

struktur weiterentwickelt wird, […] 

- er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur 

bewahren und weiterentwickeln kann und  

- er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann (2.2.5 (G) 

4.1.2 Siedlungsstruktur 

- Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 

Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-

dels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen 

Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerich-

tet werden. (3.1.1 (G)) 

- Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-

rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. (3.1.1 (G)) 

- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vor-

rangig zu nutzen. […] (3.2 (Z)) 

 Regionalplan der Region München (RP 14) 

Die Gemeinde Pürgen liegt laut dem Regionalplan der Region München im Allgemeinen länd-

lichen Raum. 

 

  

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan München (RP 14), Karte 1, Raumstruktur (RPV 2005) 
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- Der ländliche Raum soll unter Berücksichtigung seiner naturräumlich-landschaftlichen, 

siedlungsstrukturellen und kulturellen Eigenart als eigenständiger Lebensraum vor al-

lem durch […] Erhaltung der für den ländlichen Raum typischen Siedlungsstrukturen 

und Ortsbilder […] weiterentwickelt werden (A I, G 2.2)  

- Eine ressourcenschonende Siedlungsstruktur soll angestrebt werden. (B II, G 1.1)  

- Die Siedlungsentwicklung soll auf die Hauptorte der Gemeinden konzentriert werden. 

(B II G1.2)  

 

Der Regionalplan trifft Aussagen zu Landschaft und Erholung. Pürgen liegt demnach weder 

in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, noch in einem regionalplanerisch relevanten 

Schutzgebiet. 

 

Abbildung 4:  Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 14), Karte 3, Landschaft und Erholung (RPV 2019) 

 Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung  

Der Bebauungsplan entspricht insbesondere dem Ziel des Landesentwicklungsprogramms 

Bayern zur Nutzung der vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung (3.2 (Z)) sowie dem 

Grundsatz der ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung aus dem Regionalplan der Re-

gion München (B II, G 1.1). Der Aufstellung des Bebauungsplans stehen nach aktuellem 

Kenntnisstand keine Ziele oder Grundsätze des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 

oder des Regionalplanes der Region München entgegen. 
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5. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES 

 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung. Er 

umfasst eine Fläche von ca. 73.770 m². 

Der Geltungsbereich beinhaltet vollständig die Flurnummern 1/6, 2/4, 3/1, 5, 5/3, 5/5, 5/6, 5/7, 

5/34, 6, 58/5, 59, 59/1, 62, 63, 63/2, 63/7, 64, 65, 65/2, 67, 67/1, 67/3, 68, 68/1, 6972/3, 70, 

71/3, 71/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/13, 72/18, 72/19, 72/20, 72/24, 72/31, 72/35, 72/37, 72/40, 

73, 73/2, 73/4, 73/3, 73/5, 74/4, 75, 75/2, 77, 80, 81, 82, 82/3, 82/7, 83, 83/2, 84, 85, 85/2, 

85/4, 86, 87, 91/2, 91/9, 374/6, 374/7, 374/8, 374/9, 374/10, 374/11, 374/12, 374/13, 374/14, 

374/15, 374/16, 374/17, 374/18, 374/19, 374/20, 374/20, 374/21, 374/22, 374/23, 494/2, 496,  

sowie Teilflächen der Fl.-Nrn. 5/2, 9, 61, 72/21, 72/27, 82/2, 91/10, 123/1, 380/3, 493, 496/2. 

Alle Grundstücke befinden sich innerhalb des Marktes und der Gemarkung Pürgen. 

 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld  

 

Abbildung 5: Topographische Karte vom Plangebiet und der Umgebung, o. M. (© 2019 Bayerische Vermessungsverwaltung)  

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt: 

- Im Norden durch die Bebauung der Fritz-Schlampp-Straße, am Anger und der Schwif-

tinger Straße 
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- Im Osten durch den östlichen Ortsrand mit angrenzendem Reiterhof und landwirtschaft-

lichen Ackerflächen sowie der Bebauung der Straße Am Egelsee 

- Im Süden durch die Bebauung der Von-Pfetten-Straße und der Straße Am Herrenberg 

- Im Westen von landwirtschaftlichen Flächen am Ortsrand und der Bebauung der Um-

mendorfer Straße und der Pitzlinger Straße 

 Bestandssituation 

5.3.1 Vertiefende Untersuchung mit Ortsbegehung 

Dem Bebauungsplan liegt eine umfangreiche vertiefende Untersuchung zugrunde. Dafür 

wurde am 22.05.2023 eine Ortsbegehung durchgeführt, bei der verschiedene städtebaulich 

bedeutsame Faktoren wie Geschossigkeit, Dachform, Dachneigung, Anzahl der Wohneinhei-

ten pro Gebäude, prägende Grünstrukturen, Nutzungen und prägende Gebäude des Orts-

kerns aufgenommen und dokumentiert wurden. Zudem wurde mittels Vermessungsdaten, 

Luftbilder und Online-Analysen weitere Daten wie die Grundflächenzahl, Grundstücksfläche 

und Versiegelungsfläche ermittelt. Für jedes Grundstück gibt es dafür einen Steckbrief, in 

dem alle Elemente zusammengefasst einsehbar sind. 

Die erhobenen Daten dienen schließlich als Grundlage und Orientierung für den Bebauungs-

plan „Pürgen-Mitte I“ und fließen in die Textlichen Festsetzungen mit ein. 

5.3.2 Topografie und Vegetation 

Das Plangebiet befindet sich auf einer maximalen Höhe von 650 m ü. NN im Süden des Ge-

biets und sinkt Richtung Norden auf bis zu 640 m ü. NN ab, wobei es eine weitere Erhöhung 

Am Lindenberg auf bis zu 648 m ü. NN aufweist.  

 

Abbildung 6: Luftbild vom Plangebiet, o. M. (© 2019 Bayerische Vermessungsverwaltung) 
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Das Plangebiet ist im Wesentlichen bereits bebaut und nahezu vollständig durch bestehende 

öffentliche Verkehrsflächen oder Privatstraßen erschlossen. Gehölzstrukturen befinden sich 

insbesondere innerhalb der Privatgärten, am Stadl (angrenzend zur Straße ‚Am Lindenberg‘) 

sowie am Gewässer ‚am Weiherweg‘. Im Rahmen der Bestandsaufnahme am 22.05.2023 

wurden ortsbildprägende Bäume im Bereich des Straßenraums und auf Privatflächen, wenn 

sie auf den öffentlichen Raum einwirken, aufgenommen. Diese sind zusammen mit den grö-

ßeren Grünstrukturen und den versiegelten Flächen in Abbildung 7 dargestellt. Die in der 

Planzeichnung ortsbildprägenden Bäume sind zu erhalten. 

  

Abbildung 7: Grünstrukturen und Versiegelung, o.M. (Bestandsaufnahme bei Ortsbesichtigung OPLA, Mai 2023) 

   

Abbildung 8: Grünstrukturen im Ortskern (Aufnahmen von OPLA, Mai 2023) 
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5.3.3  Prägende städtebauliche Struktur 

Zur städtebaulichen Struktur zählt u.a. das Verhältnis von Hauptgebäuden zu Nebengebäu-

den bzw. Gebäude sonstiger Nutzung. Die Erhebung der Haupt- und Nebengebäude beruht 

auf der Auswertung der Digitalen Flurkarte. In Pürgen ist dieses Verhältnis – bezieht man sich 

auf die Gebäudefläche – sehr ausgeglichen (50 % der Gebäudeflächen sind als Hauptge-

bäude zu kategorisieren). Die Anzahl der Nebengebäude (z.B. Garagen, Schuppen etc.) und 

Gebäude sonstiger Nutzung (landwirtschaftliche Hallen, Lager etc.) ist mit 60 % etwas höher 

als die Anzahl der Hauptgebäude. 

    

    

Abbildung 9: Hauptgebäude (links) und Gebäude sonstiger Nutzung (rechts) (Vertiefende Untersuchung OPLA, Okt. 2023)  
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Der Ortskern Pürgen weist sehr heterogene Grundstücksgrößen (s. Abbildung 10) auf. Die 

Analyse zeigt eine Variation von Grundstücken von < 250 m2 bis zu Grundstücksgrößen 

> 1500 m2 im künftigen MDW. Die Ermittlung macht deutlich, dass knapp die Hälfte der Grund-

stücke kleiner als 500 m2 groß sind. Die andere Hälfte weißt größere Grundstücksflächen auf, 

die potenzielle Nachverdichtungsflächen darstellen.  

 

 

Abbildung 10: Grundstücksgrößen (Vertiefende Untersuchung OPLA, Okt. 2023) 

Die bauliche Ausnutzung der Grundstücke wurde im Plangebiet weitestgehend zweigeteilt 

erhoben. Zum einen wurde die Flächeninanspruchnahme, die sich ausschließlich durch die 

Überbauung mit Hauptgebäuden ergibt, erhoben. Zum anderen wurde die Flächeninan-

spruchnahme, die sich durch die versiegelten Flächen insgesamt – also durch Haupt- und 

Nebengebäude sowie die Anlagen gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO – ergibt, erhoben.  

Die Erhebung der Haupt- und Nebengebäude beruht, wie bereits weiter oben erwähnt, auf 

der Auswertung der Digitalen Flurkarte. Die Ermittlung der versiegelten Flächen beruht auf 

Luftbildauswertungen, sodass die hier ermittelten Werte teilweise geringe Abweichungen ge-

genüber den tatsächlich vorhandenen Werten aufweisen können.  

Die reine Betrachtung der GRZ I ergibt, dass das gesamte Plangebiet durchgehend unter-

schiedliche GRZ-I-Werte aufweist. Die Grundflächenzahl I (= Fläche der Hauptgebäude / 

Grundstücksfläche) ist demnach sehr heterogen, wobei der Großteil der Flurstücke einen 

GRZ I-Wert von > 0,2 aufweist (68 %) (s. Abbildung 11). Nur wenige Grundstücke weisen eine 

Baudichte > 0,3 auf (11 %). Die Ermittlung der GRZ I macht deutlich, dass das in diesem 

Bebauungsplan zulässige Höchstmaß einer GRZ von 0,5 noch nicht ausgeschöpft ist und die 

Grundstücke im Plangebiet damit ein hohes Maß an Nachverdichtungspotenzial aufweisen, 

da die Diskrepanz zwischen tatsächlicher und möglicher Bebauung groß ist. 

Grundstücksgröße in m2 
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29%

19%
23%

10%

19%

0-250 250-500 500-1000

1000-1500 > 1500



GEMEINDE PÜRGEN  ENTWURF 

Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“  C) Begründung 

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 07.05.2024 Seite 14 von 31 

Bei Betrachtung der GRZ II (= überbaute Grundstücksfläche / Grundstücksfläche), also der 

gesamten versiegelten Fläche pro Grundstück macht deutlich, dass Pürgen z.T. recht stark 

überbaute Grundstücke mit einem GRZ-II-Wert von über 0,6 (39 %) aufweist (s. Abbildung 

12). Das liegt u.a. an Versiegelungsflächen aufgrund von großen, landwirtschaftlichen Hof-

stellen sowie Verkehrs- und Parkflächen. Gerade bei aufgegebenen Hofstellen wird in der 

Regel keine große Fläche für landwirtschaftlichen Verkehr mehr benötigt, weshalb hier große 

Entsiegelungspotenziale gesehen werden, um Versickerungsflächen von anfallendem Nie-

derschlagswasser zu erhöhen und den Wasserhaushalt zu regulieren 

  

Abbildung 11: GRZ I (Vertiefende Untersuchung OPLA, Okt. 2023) 
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Abbildung 12: GRZ II (Vertiefende Untersuchung OPLA, Okt. 2023) 

Die Wohnnutzung im Plangebiet verteilt sich mehrheitlich auf die Gebäudetypen 

„Einfamilienhaus“, „Doppel- oder Reihenhaus“ und „Mehrfamilienhaus“. Der Gebäudetyp 

„Mehrfamilienhaus“ ist im Plangebiet in einem geringen Umfang vorzufinden. Der Anteil der 

Gebäude mit lediglich einer Wohneinheit dominiert derzeit mit 80 % im Plangebiet  (Abbildung 

13). Die Gebäude mit zwei, drei oder vier Wohnungen sind mit 14 % vertreten, ein Gebäude 

beinhaltet 11 Wohnungen, und das Seniorenheim insgesamt 21 Wohneinheiten. Lediglich ein 

Hauptgebäude steht nach derzeitigem Stand leer. Sowohl die Gebäudetypen als auch die 

Anzahl der Wohnungen verteilen sich ohne erkennbare Konzentrationsbereiche gleichmäßig 

über das gesamt Plangebiet. 
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Abbildung 13: Wohneinheiten (Bestandsaufnahme nach Anzahl der Klingeln und Briefkästen, OPLA, Mai 2023) 

5.3.4 Prägende Gestaltung des Innenorts 

Die Erhebung der Geschossigkeit beruht ausschließlich auf der äußerlichen Inaugen-

scheinnahme der Gebäude, sodass keine genaue Kenntnis darüber besteht, ob es sich bei 

den Dachgeschossen der Gebäude um ausgebaute Vollgeschosse handelt oder nicht.  

Der Ortskern Pürgen ist geprägt von einer Geschossigkeit von E + D, II und II + D (zusammen 

98 %), wobei der größte Anteil der Gebäude II + D ausmacht (58 %) (s. Abbildung 14). Das 

Seniorenzentrum ist mit einer Geschossigkeit von III Vollgeschossen eine Ausnahme, welche 

aber nicht in den Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“ einbezogen wird. Bei der Verteilung der 

Geschossigkeit sind keine Konzentrationsbereiche erkennbar. 
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Die Dachlandschaft im Plangebiet wird mit 94 % vom Satteldach bestimmt (Abbildung 15). 

Ein Pultdach, ein Zeltdach und zwei Walmdächer sind neben dem Kirchturm als Sonderform 

im Plangebiet vorzufinden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Dachform (Bestandsaufnahme bei Ortsbesichtigung OPLA, Mai 2023) 

Abbildung 14: Geschossigkeit (Bestandsaufnahme bei Ortsbesichtigung OPLA, Mai 2023) 
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Abbildung 16: Dachneigung (Bestandsaufnahme bei Ortsbesichtigung OPLA, Mai 2023) 

Die Dachneigung (Abbildung 16) im Ortskern ist von mittelsteilgeneigten Dächern (zwischen 

35° - 50°) geprägt (63 %). Ein kleinerer Anteil der Gebäude (29 %) hat eine geringere Neigung 

von 5° - 35°, und nur wenige Gebäude (7 %) sind steilgeneigt (> 50°). 

Zudem wurde die Entwicklung des Ortskerns Pürgen betrachtet. Pürgen hat einen histori-

schen Ortskern, dessen Urkataster (             Abbildung 17) die ursprünglichen Gebäudekuba-

turen und -verteilungen, Straßenverläufe sowie die Umgebung zeigt. Dieses Bild prägt den 

Ort auch heute noch. Dementsprechend wurden Bestandsgebäude, die sich auf das Urkatas-

ter zurückführen lassen, als prägend eingestuft. Darüber hinaus gibt es weitere, das Ortsbild 

prägende Gebäude, die zu einem späteren Zeitpunkt gebaut wurden. Diese wurden aufgrund 

ihrer Kubatur, Dachform und -neigung sowie äußeren Erscheinungsbilds bei der Ortsbesich-

tigung ebenfalls als prägend eingestuft.  

Beide Kategorien der Prägung wurden in einer Karte zusammengefasst (         Abbildung 18), 

um sich im Bebauungsplan darauf zu beruhen und Anhaltspunkte zu haben, Baugrenzen und 

-linien festzulegen. Prägende Gebäude, die sehr nah (Abstand < 3 m) oder direkt auf einer 

Grundstücksgrenze liegen, werden daher im BP „Pürgen-Mitte I“ mittels Baulinien am jetzigen 

Standort fixiert, um das Ortsbild und den Ortscharakter zu bewahren und den Bestand zu 

sichern. 
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             Abbildung 17: Ausschnitt Uraufnahme 1808-1864 (Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas 2023) 

 

        Abbildung 18: Prägende Gebäude (Bestandsaufnahme und Vertiefende Untersuchung OPLA, Mai / Okt. 2023) 
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5.3.5  Nutzungsstruktur 

Der Ortskern weist eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen auf. Neben Wohnen finden sich 

noch weitere Nutzungen wie Dienstleistung, Gastronomie, Gemeinbedarf , Landwirtschaft, 

Gewerbe, sonstige private Nutzungen oder Mischformen daraus. Vereinzelt gibt es auch leer-

stehende Gebäude(-teile).  

Abbildung 19 zeigt die Nutzungsmischung im Ort. Hier überwiegt die Wohnnutzung, es befin-

den sich allerdings auch einige Gebäude des Gemeinbedarfs, ein Gastronomiebetrieb, eine 

Metzgerei, landwirtschaftlich aktive und inaktive Hofstellen und weitere unterschiedliche Nut-

zungsformen in Pürgen. Diese Nutzungsmischung macht den Ort nicht nur zu einem Lebens-

raum mit grundlegender Nahversorgung, sondern auch zu einem Begegnungs- und Aufent-

haltsraum, was einen essentiellen Bestandteil für eine funktionierende Dorfgemeinschaft dar-

stellt. Neben der prägenden städtebaulichen Struktur und den prägenden Grünstrukturen sind 

die Nutzungsmischungen daher ebenso erhaltenswert und in den Textlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplans zu verankern. 

 

Abbildung 19: Nutzungen (Bestandsaufnahme und Vertiefende Untersuchung OPLA, Mai / Okt. 2023) 
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 Zusammenfassendes Resümee der Vertiefenden Untersuchung  

Die Bestandsanalyse macht deutlich, dass die Grundstücke innerhalb des Plangebiets noch 

Potenziale zur baulichen Nachverdichtung aufweisen. Zudem hat die Untersuchung gezeigt, 

welche prägende städtebauliche Struktur und Gestaltung der Ortskern Pürgen aufweist, wel-

che Grünstrukturen prägend sind und welche Nutzungsstrukturen verankert sind. Diese Er-

kenntnisse sind Grundlage für die Ziele der verträglichen Nachverdichtung durch den Inner-

orts-Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“.  

So werden wesentliche Gestaltungsmerkmale und die prägende Struktur in den Textlichen 

Festsetzungen bei Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und überbaubaren 

Grundstücksfläche sowie in den Gestaltungsfestsetzungen festgeschrieben. Damit orientiert 

sich der Bebauungsplan beispielsweise an der Prägung durch Satteldächer, einer Geschos-

sigkeit von E + D, II und II + D und mittelsteilgeneigten Dächern, fixiert erhaltenswerte Bäume 

in der Planzeichnung sowie eine Nutzungsmischung durch die Festlegung eines Dörflichen 

Wohngebiets (MDW) und trifft weitere Aussagen zur Gestaltung der Gebäude und Grundstü-

cke, die sich stets an den vorgebrachten Ergebnissen der vertiefenden Untersuchung orien-

tieren.  

Die Nachverdichtung kann etwa in der Fläche durch die Ausschöpfung der GRZ, als auch in 

der Höhe durch Aufstockung der Gebäude und Anzahl an Wohnungen erfolgen. Die ermittelte 

GRZ I und GRZ II zeigen die bebaute Dichte im Ortskern Pürgen und welchen Anteil versie-

gelte Fläche im gesamten Geltungsbereich einnimmt. Daran anknüpfend legt der Bebauungs-

plan fest, welche GRZ zulässig ist und welcher Anteil der Baugrundstücke zu begrünen sind. 

Auch die GFZ orientiert sich an den örtlichen Prägungen, die bei der Ortsbesichtigung ermit-

telt wurden.  

Durch die Analyse der Wohneinheiten pro Wohngebäude ergibt sich eine überwiegende Prä-

gung von einer Wohneinheit pro Wohngebäude. Daran anknüpfend dient die festgesetzte Ma-

ximalanzahl an Wohneinheiten pro Wohngebäude abhängig von der Grundstücksgröße. So 

kann eine verträgliche Nachverdichtung gewährleistet werden, ohne dabei die hinzukommen-

den Auswirkungen auf den Ort und die ansässige Bevölkerung (z.B. durch erhöhtes Verkehrs-

aufkommen, gesteigerte Nachfrage nach Bildungs- und Pflegeeinrichtungen, erhöhter Ver-

sorgungsbedarf etc.) unberücksichtigt zu lassen. Mit der Viertiefenden Untersuchung wurde 

für den Innerorts-Bebauungsplan die Grundlage geschaffen, den dörflichen Charakter 

Pürgens zu erhalten und zukunftsfähig weiter zu entwickeln.  

6. UMWELTBELANGE 

Hinweis: Gemäß den Vorgaben des beschleunigten Verfahrens i. V. m. § 13 Abs. 3 BauGB 

wird von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie einem Um-

weltbericht gemäß § 2a BauGB abgesehen. Im Folgenden erfolgt eine kurze Übersicht sowie 

Auseinandersetzung der zu berücksichtigenden Umweltbelange gem. § 1a BauGB. 
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 Schutzgebiete 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen keine Schutzgebiete. Am west-

lichen Ortsrand außerhalb des Plangebiets befinden sich Hecken und Gehölze der Biotopkar-

tierung, im Norden und Osten liegen vereinzelt Ausgleichsflächen des Ökoflächenkatasters.  

Der Lech mit seinen großzügigen Auenflächen und angrenzenden Grünstrukturen stellt ein 

wichtiges Landschaftsschutz-, Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet dar, welches in 

ca. 1,5 km Entfernung westlich vom Plangebiet liegt und als wichtige Naherholungsfläche gilt. 

Das Schutzgebiet wird von der Bauleitplanung nicht beeinträchtigt.  

Im Osten in ca. 1,2 km Entfernung befindet sich ein großes, zusammenhängendes Waldge-

biet, das jedoch keinen Status als Schutzgebiet aufweist. 

 Schutzgut Tiere und Pflanzen, Biodiversität, Artenschutzrechtliche Belange 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen hauptsächlich private Grünflächen. Hier sind 

vor allem gärtnerisch angelegte Vorgärten, Rasen- und Wiesenflächen, Strauchgruppen, He-

cken und Bäume zu nennen. Die Gärten sind dörflich geprägt und differenziert angelegt. Ne-

ben Obst-, Gemüse- und Ziergärten reihen sich größere Gehölzstrukturen und Bäume ein. 

Dadurch ergeben sich viele Rückzugsorte und Lebensräume für Kleintiere und Nahrungsquel-

len für Insekten. Einfriedungen sind aus diesem Grund nur als offene Holz- oder Metallzäune 

zulässig, damit sich keine Barrieren für Kleintiere ergeben.  

Bäume, Gebüsche und offene Grünflächen stellen zudem wichtige Nist- und Bruthabitate für 

Vögel dar. Auch landwirtschaftliche Nebenanlagen oder alte Scheunen können Nisthabitate 

für Fledermäuse und gebäudebewohnende Vögel, wie zum Beispiel die Schwalbe, darstellen. 

Insbesondere der Weiher im Ortskern mit seinen angrenzenden Baumbeständen und Grün-

strukturen dient als wichtiger Ort für Biodiversität.   

Durch das Planvorhaben werden die Artenschutzrechtlichen Belange nicht oder nur im gerin-

gen Maße beeinträchtigt. 

 Schutzgut Boden und Fläche 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB sollen die Möglichkeiten der Verringerung von zusätzlicher Inan-

spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen durch Wiedernutzbarmachung von Flä-

chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung genutzt werden. Mit 

dem Schutzgut Boden und Fläche soll sparsam umgegangen werden, indem Bodenversiege-

lung auf das notwendige Maß begrenzt wird. Baugrundstücke sind aus diesem Grund zu min-

destens 30 % zu begrünen und zu bepflanzen. Zudem gilt es, begrünte Vorgärten zu erhalten 

und vor Gefährdungen zu bewahren. Dadurch wird gewährleistet, dass Wasser im Boden 

versickern kann und verschiedene, zusammenhängende Umweltkreisläufe nicht gestört wer-

den.  

Boden und Fläche sind durch die bestehenden Gebäude und Versiegelungsflächen bereits 

vorbelastet. Zusätzliche Auswirkungen sind dadurch gering.  
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 Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Planungsbereichs befinden sich keine großen Fließgewässer. Lediglich der 

Lüßwiesengraben durchquert (teils unterirdisch) das Gebiet, welcher Hochwassergefahren-

flächen (HQ 100) aufweist, die den Ort betreffen. Im Süden des Ortskerns liegt auf Fl.-Nr. 5/3 

ein Weiher, welcher von Grünstrukturen umschlossen ist und als öffentliche Fläche genutzt 

wird. 

Aufgrund der bestehenden Versiegelung durch vorhandene Bebauung und Zufahrten kommt 

es im Plangebiet allerdings zu einem erhöhten Oberflächenabfluss und zu einer Verringerung 

der Grundwasserneubildung. Mit einer behutsamen Nachverdichtung und Textlichen Festset-

zungen zur überbaubaren Grundstücksfläche sind die negativen Auswirkungen auf das 

Schutzgut Wasser überschaubar. 

Pürgen liegt in keinem Trinkwasserschutzgebiet oder wassersensiblen Bereich und nicht in 

festgesetzten Überschwemmungsgebieten. Durch das Bauleitverfahren wird das Schutzgut 

Wasser nicht wesentlich beeinträchtigt. 

 Schutzgut Luft und Klima 

Es handelt sich um den bereits bestehenden, bebauten Ort Pürgen. Dadurch sind keine we-

sentlichen Kaltluftentstehungsgebiete im Plangebiet vorhanden. Die vorhandenen Gehölz-

strukturen auf den privaten und öffentlichen Grünflächen tragen in geringem Maße zur Frisch-

luftproduktion bei und werden durch die Textlichen Festsetzungen geschützt. Die weiteren 

Auswirkungen auf das Schutzgut sind damit gering. 

 Schutzgut Mensch 

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere die 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Durch 

behutsame Nachverdichtung können das Verkehrsaufkommen und die dadurch entstehenden 

Lärmimmissionen auf ein verträgliches Maß beschränkt werden. 

Einrichtungen und Flächen für die Freizeit und Erholung werden durch das Planverfahren 

nicht beeinträchtigt. 

 Schutzgut Landschaft 

Es handelt sich um ein bereits bebautes Gebiet mit ortsbildprägenden Bäumen und Grün-

strukturen wie Vorgärten und begrünte Randbereiche. Durch den innerörtlichen Bebauungs-

plan kommt es lediglich zu geringen Veränderungen, da die landschaftlichen Merkmale durch 

die Textlichen Festsetzungen erhalten werden. Auch die festgesetzten Baugrenzen fixieren 

den dörflichen Charakter mit einer Mischung aus Bebauung und Freiflächen. 

 Kultur und Sachgüter 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich folgende Baudenkmäler: 

- „Kath. Pfarrkirche St. Georg“ D-1-81-141-1 in der Weilheimer Straße 10 

- „Friedhofsmauer, syn. Kirchhofmauer“ D-1-81-141-1 in der Weilheimer Straße 10 
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- „Pfarrhaus“ D-1-81-141-2 am Herrenberg 1 

- „Ehem. Bauernhaus“ D-1-81-141-3 am Lindenberg 2 

Sowie folgendes Bodendenkmal: 

- „Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kath. Pfarrkir-

che St. Georg“ D-1-7931-0104 

Die Baudenkmäler werden durch die Planung mittels Baulinien erhalten. Das Bodendenkmal 

wird dadurch nicht beeinträchtigt. 

7. PLANUNGSKONZEPT 

 Städtebauliches Konzept 

Das Städtebauliche Konzept hat die Aufgabe, die für den Ortskern charakteristischen städte-

baulichen Merkmale und vorhandenen Prägungen, die aus der vertiefenden Untersuchung 

eruiert wurden, zu erhalten und gleichzeitig die Möglichkeiten der Verbesserung der Wohn-

bedingungen und der dazu gehörigen Infrastruktur zu sichern. Im Sinne eines flächen-, res-

sourcensparenden und sinnvollen Umgangs mit Grund und Boden ist die Gemeinde Pürgen 

bestrebt, die noch verfügbaren Flächen im Innenbereich optimal zu nutzen sowie auf den 

bereits bebauten zum Teil sehr großzügig geschnittenen Grundstücken die Möglichkeit der 

Nachverdichtung zu schaffen. 

Für das gesamte Bebauungsplangebiet sollen möglichst einheitliche bauplanungsrechtliche 

Voraussetzungen für eine verträgliche Nachverdichtung geschaffen werden. Die städtebauli-

che Ordnung und Entwicklung beinhaltet eine verträgliche Einfügung sowie eine gestalteri-

sche Integration der Neubauten in die Bestandsbebauung. Um dies gewährleisten zu können, 

liegt dem Festsetzungskatalog des Bebauungsplans eine umfassende Bestandsaufnahme zu 

Grunde. 

Die Grundstruktur und das Erscheinungsbild der ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfte im 

Ortskern sowie der historischen Bebauung wird durch die Festsetzung von Baugrenzen und 

Baulinien in Verbindung mit Dachform, -neigung, und Wandhöhen sowie Firstrichtung be-

stimmt, um den ortsbildprägenden Charakter weiterhin zu erhalten. Durch die Festlegung der 

möglichen bebaubaren Flächen soll die städtebauliche Struktur erhalten und gestärkt werden, 

Ergänzungen von Baukörpern entlang der Straßenräume sollen sich in das vorhandene städ-

tebauliche Gefüge einordnen. So kann der Innerorts-Bebauungsplan „Pürgen-Mitte I“ auf 

Grundlage der Ergebnisse der Vertiefenden Untersuchung die landesplanerischen, regional-

planerischen und städtebaulichen Ziele einer verträglichen Nachverdichtung von innerörtli-

chen Flächen erreichen und den Ortskern als attraktiven Wohn- und Aufenthaltsort stärken. 

 Verkehrskonzept 

Der Ortskern Pürgen wird in erster Linie von den Hauptverkehrsstraßen Landsberger Straße 

und Weilheimer Straße bestimmt, die in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Die Erschließung von 

Norden erfolgt über die Schwiftinger Straße bzw. Landsberger Straße, im Westen über die 
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Pitzlinger Straße, im Süden über die Ummendorfer Straße / Pürgener Straße und im Osten 

über die Weilheimer Straße und die Straße Am Egelsee. 

Das Plangebiet ist durch öffentliche Verkehrsflächen sowie durch Privatstraßen bereits kom-

plett erschlossen. Es befinden sich ein öffentlicher und ein privater Fußweg innerhalb des 

Plangebiets, die als wichtige Fußwegeverbindungen die Zugänglichkeit verbessern. Entlang 

der Weilheimer Straße und Landsberger Straße sowie an der Schwiftinger Straße verläuft 

eine Radwegeverbindung. Es erfolgt keine Ausweisung von neuen öffentlichen Verkehrsflä-

chen. 

 Grünordnungskonzept 

Beim Grünordnungskonzept geht es darum, vorhandene Grünstrukturen zu erhalten und ggf. 

neue zu entwickeln. Der Ortskern von Pürgen hat, nach den Ergebnissen der vertiefenden 

Untersuchung mit Ortsbesichtigung zu beurteilen, viele ortsbildprägende Bäume und zusam-

menhängende Grünstrukturen, die es zu erhalten gilt. Im Bereich der Grünordnung werden 

diese in den Textlichen Festsetzungen verankert. Damit kann ein wichtiger Beitrag für Bio-

diversität, Boden- und Artenschutz geleistet werden und der Verschärfung des Klimawandels 

durch den Erhalt CO2-speichernden Bäume entgegengewirkt werden. Durch die globale Er-

wärmung sind große zusammenhängende Grünstrukturen zudem essentiell für eine lokale 

Kühlung und spenden Schatten an heißen Sommertagen. 

8. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

 Art der baulichen Nutzung  

Dörfliches Wohngebiet 

Im Zuge der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird nahezu das gesamte Plan-

gebiet entsprechen der faktisch vorhandenen Nutzungsmischung aus Wohnen, der Unterbrin-

gung von land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden 

Gewerbebetrieben, die auch künftig beibehalten werden soll, als Dörfliches Wohngebiet 

(MDW) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. Ziel dieser Festsetzung ist es, einen lebendigen 

Ortskern zu schaffen und für eine zukunftsfähige Entwicklung Spielräume einzuräumen. 

Der Innerörtliche Bebauungsplan soll aber auch die Möglichkeit schaffen, die das Ortsbild 

prägenden Hofstellen auch nach Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten zu kön-

nen. Aktive landwirtschaftliche Hofstellen befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand in 

der Von-Pfetten-Straße 2 und u.a. in der Landsberger Straße 8. Zudem sind nicht aktive und 

leerstehende landwirtschaftliche Hofstellen im Plangebiet vorhanden, z. B. in der Weilheimer 

Straße 4, 11, 13 oder in der Landsberger Straße 9 und 12. 

In wenigen Bereichen des Ortskerns ist eine Mischung aus Wohnen, Gewerbe und Landwirt-

schaft gegeben. Aus dem Zusammenspiel mit räumlich angrenzenden Quartieren mit Ge-

werbe, Landwirtschaft und Wohnen kann die Festsetzung als Dörfliches Wohngebiet abgelei-

tet werden. 
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Allgemein zulässig sind daher Wohngebäude, Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftli-

cher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, Kleinsiedlungen ein-

schließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten, nicht gewerbliche Einrichtungen 

und Anlagen für die Tierhaltung, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie 

Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbe-

betriebe, Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.  

Ableitend aus der Vertiefenden Untersuchung, welche auch die Nutzungsmischung im Orts-

kern dargestellt hat, werden ausnahmsweise Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher 

Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude zugelassen, um die typi-

schen dörflichen Strukturen im Ort zu erhalten.  

Nicht zulässig sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen mit fossilen Brennstoffen. Diese wür-

den das Ortsbild mit großen, dorfuntypischen Gebäudekubaturen und zusätzlichen Emissio-

nen stören. 

 Maß der baulichen Nutzung  

In Anlehnung an die in der Vertiefenden Untersuchung abgeleiteten GRZ I- und GRZ II-Werte 

wird für den innerörtlichen Bebauungsplan eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 und eine 

Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,5 festgesetzt. Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl 

von 0,5 wird der Gebäudebestand gesichert. Der Orientierungswert für Dörfliche Wohngebiete 

(MDW) liegt nach § 17 BauGB bei 0,6. Mit einem GRZ-Wert von 0,5 wird demnach die zu-

sätzliche Versiegelung durch innerörtliche Nachverdichtung im Sinne eines sparsamen Um-

gangs mit Grund und Boden auf ein geringes Maß beschränkt. 

Das Ortsbild in Pürgen wird primär von der II+D (58%) Bauweise geprägt, was die Ergebnisse 

der Vertiefenden Untersuchung zeigen. Danach wird die maximal zulässige Wandhöhe mit 

6,5 m festgesetzt, die maximal zulässige Gebäudehöhe mit 11,0 m, um den ortstypischen 

Charakter zu erhalten. Der untere Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen ist dabei die 

Oberkante Rohfußboden (OK RFB) des Erdgeschosses, gemessen in der Gebäudemitte. 

Diese darf maximal 0,5 m über der Straßenoberkante der den Grundstücken zugeordneten 

Erschließungsstraße liegen und ist lotrecht von der Gebäudemitte zu der zugeordneten be-

stehenden Erschließungsstraße zu ermitteln (siehe Abbildung in den TF). Die zugeordnete 

bestehende Erschließungsstraße ist die Straße, zu welcher die Hausnummer des jeweiligen 

Hauptgebäudes zugeordnet ist. Eine Unterschreitung der Straßenoberkante ist nicht zulässig.  

Bei Ersatzbauten mit erheblichen Geländeunterschieden (> 0,5 m) zwischen der Oberkante 

des natürlichen Geländes des Grundstückes in Bezug zur Oberkante der zugeordneten Er-

schließungsstraße können abweichende Höhenfestlegungen im Wege einer Ausnahme zu-

gelassen werden. So orientiert sich die Festsetzung an der bereits vorhandenen Bebauung, 

sodass eine maßvolle vertikale Nachverdichtung sichergestellt ist.  

 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Grenzabstände  

Bauweise 

Die Bestandsanalyse hat gezeigt, dass der Ort primär Einzel- und Doppelhäuser aufweist. 

Dementsprechend sind diese Bauformen zulässig, um große, riegelförmige Bebauungen, die 
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nicht dem Ortsbild entsprechen, zu vermeiden. Neben der Errichtung von Einzelhäusern mit 

bis zu 6 Wohnungen je Einzelhaus werden auch Doppelhäuser mit bis zu 2 Wohnungen je 

Doppelhaushälfte zugelassen. Um bei einer Nachverdichtung keinen übermäßigen Mehrver-

kehr im Baugebiet zu generieren, wurde die Anzahl der Wohnungen je Einzelhaus bezogen 

auf die Grundstücksfläche festgesetzt. Damit soll zum einen der bereits bestehenden Bebau-

ung innerhalb des Ortskerns Rechnung getragen werden, zum anderen soll den Bauherren 

auch die Möglichkeit geschaffen werden, neben der prägenden Einzelhausbebauung auch 

Doppelhäuser zu errichten. 

 

Überbaubare Grundstücksflächen und Grenzabstände 

Die Vertiefende Untersuchung hat gezeigt, dass im Bestand, insbesondere bei der histori-

schen Bebauung, die Regelabstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO an einigen Gebäuden, so-

wohl an Wohngebäuden als auch an sonstigen Nebengebäuden, deutlich unterschritten wer-

den. Das betrifft insbesondere die Gebäude entlang der Weilheimer Straße, Landsberger 

Straße und Von-Pfetten-Straße. Diese Bebauung ist jedoch wesentlich für die ortstypische 

Prägung Pürgens verantwortlich. Aus städtebaulichen Gründen wurde daher zur Erhaltung 

der ortstypischen Prägung mit Baulinien gearbeitet, um eine Neubebauung an der gleichen 

Stelle zu ermöglichen und die Prägungen zu erhalten. 

In den Textlichen Festsetzungen wird unter § 3 daher ermöglicht, dass an einigen ausgewähl-

ten Grundstücksgrenzen von den Abstandsflächenvorschriften des Art. 6 BayBO abgewichen 

werden kann, um z.B. bei einem Neubau das Gebäude wieder an der alten Stelle errichten 

zu können. Der dörfliche Charakter mit vorrangig giebelständigen Gebäuden nahe am Stra-

ßenraum bleibt somit auch bei einem Neubau erhalten. Ein Zurücktreten des Gebäudes von 

den festgesetzten Baulinien bis max. 3 m ist ausnahmsweise zulässig. Den Bauherren soll 

die Entscheidung überlassen werden, ob der Neubau wieder an dieselbe Stelle wie vorher 

platziert wird, oder ob er von der Baulinie um den maximalen Abstand von 3 m vom Straßen-

raum abrückt. Das Abrücken kann auch geringer als 3,0 m ausfallen (z.B. 1,80 m, 2,40 m etc.) 

und ist immer nur parallel zu der in der Planzeichnung eingetragenen Baulinie möglich. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind neben Baulinien durch Baugrenzen in der Bebau-

ungsplanzeichnung festgesetzt. Die Baugrenzen für die jeweiligen Grundstücke sind großzü-

gig gestaltet und umfassen alle Hauptbaukörper. Je nach Grundstücksgröße und Grund-

stückszuschnitt wurden die überbaubaren Grundstücksgrenzen erweitert, sodass den Bau-

herren mehr Flexibilität bei der Bebauung des Grundstückes unter Wahrung des Ortscharak-

ters ermöglicht wird. Eine grundstücksbezogene Ausnahme von der in der Planzeichnung 

festgesetzten nördlichen Baugrenze zur Schützenstraße Hausnummer 4 auf der Flurnummer 

494/2 wird zugelassen, sofern das Flurstück 494/2 isoliert von den Flurstücken 82/3 und 82/7 

bebaut werden soll. Es handelt sich hier um ein sehr schmales Flurstück, bei dem ein Ersatz- 

oder Neubau bei einem 3 m Abstand zum Straßenraum kaum umsetzbar wäre. In diesem Fall 

wird also ein Ersatz- oder Neubau an der Stelle des Baubestandes (Hauptgebäude) zugelas-

sen. Dieser sollte sich zudem in der Höhe am jetzigen Bestandsgebäude orientieren und darf 

diesen maximal um 0,5 m überschreiten. Die Ausnahme wird von der Gemeinde damit be-

gründet, da so sichergestellt werden kann, dass keine erheblichen Ortsbildveränderungen 

entstehen, aber dennoch eine Aufwertung möglich ist. Das Bestandsgebäude weist keinen 

ortsbildprägenden Charakter auf, weshalb nicht mit einer Baulinie, sondern mit der Baugrenze 

gearbeitet wurde.  
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Garagen und Nebengebäude können ausnahmsweise außerhalb der Baugrenze zugelassen 

werden. Der Abstand von Garagen und Nebengebäuden muss mindestens 6,0 m zur Stra-

ßenbegrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsfläche betragen. Es gilt die Stellplatzsatzung 

der Gemeinde Pürgen in der jeweils aktuellen Fassung. Tiefgaragen müssen einen Abstand 

von mind. 3 m zu den Grundstücksgrenzen einhalten und können auch an den Grundstücks-

grenzen errichtet werden. Somit wird gewährleistet, dass die Platzierung von Nebenanlagen 

flexibel bleibt, insbesondere bei prägenden Nebengebäuden wie landwirtschaftlichen Hofstel-

len. Abfahrtsrampen sind einzuhausen.   

 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist nach aktuellem Stand vollständig mit Strom- und Telefonleitungen versorgt. 

Sämtliche Ver- und Entsorgungsanlagen sind – vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelun-

gen – unterirdisch zu führen. 

Häusliches Schmutzwasser muss in den öffentlichen Schmutzwasserkanal eingeleitet wer-

den. Die Versickerung von anfallendem Regenwasser aus Dach- und befestigten Flächen ist 

auf dem eigenen Grundstück vorzunehmen. Die Entwässerungssatzung der Gemeinde Pür-

gen ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung anzuwenden. 

 Öffentliche und private Grünflächen 

Die Vertiefende Untersuchung hat gezeigt, dass der Ortskern Pürgen von vielen Bäumen und 

privaten wie öffentlichen Grünflächen geprägt ist, die es nach Möglichkeit bei Neubauten und 

Veränderungen zu bewahren gilt.  

Große, dickstämmige Bäume prägen maßgeblich den Charakter eines Ortes und schaffen 

Aufenthaltsqualität, spenden Schatten, sorgen für einen gesunden Luftaustausch und stärken 

die ökologische Vielfalt. Sie benötigen mehrere Jahrzehnte, um die positiven Effekte vollum-

fänglich zu entfalten. Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden daher die ortsbildprägenden 

Bäume sowohl im öffentlichen, als auch im privaten Raum kartiert und in der Planzeichnung 

als erhaltenswert festgesetzt. Davon kann in Einzelfällen abgewichen werden, wenn für ent-

sprechende Ersatzpflanzungen gesorgt wird. Bei Ersatz- und Neubebauung sowie An- und 

Erweiterungsbauten sind entsprechende standortgerechte Laub- oder Obstbäume mit einem 

Mindeststammumfang von 16 cm neu zu pflanzen. 

Private Baugrundstücke sind zu mindestens 30 % zu begrünen und zu bepflanzen. Grund-

stücksflächen, die nicht durch Gebäude, Nebenanlagen, Stellplatzflächen und Wege in An-

spruch genommen werden, sind als bodenschlüssige Pflanzfläche bzw. Rasen / Wiesenfläche 

zu gestalten und anzulegen. Stark versiegelte Plattenbeläge und ähnliche Befestigungen, 

Schotterungen, gekieste oder geschotterte Steingärten, großflächige Mulchungen sowie 

Kunstrasen sind aus klimatischen, ökologischen und gestalterischen Gründen zu vermeiden. 

Die Festsetzung der Grünordnung gilt nur bei Ersatz- und Neubauten. Bereits begrünte pri-

vate Vorgärten sind jedoch als solche zu erhalten. 

Die öffentlichen und prägenden Grünflächen (insbesondere Weiher im Süden, Stadl im Osten, 

Baumgruppe am Pfarrhof des Plangebiets) sind zu erhalten und von der Gemeinde nachhaltig 

zu pflegen. So laden die Flächen zum Verweilen ein und können von der Bevölkerung zur 

Naherholung genutzt werden. Die noch etwas kleineren Laubbäume im Straßenraum sind als 
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ortsbildprägende Bäume festgesetzt, damit diese in Zukunft das Ortsbild positiv beeinflussen 

und wichtige Funktionen für den Ort einnehmen können. 

Damit wird das Ziel verfolgt, Flächen für die Naherholung und eine Durchgrünung des Ortes 

zu schaffen, zu bewahren und zu stärken. Zudem wird gewährleistet, dass die Auswirkungen 

auf das Schutzgut Boden verringert werden. 

 Gestaltungsfestsetzungen 

Durch die Vertiefende Untersuchung mit Ortsbesichtigung wurde die städtebauliche Prägung 

des Innenorts Pürgen ermittelt. In den Ergebnissen sind mittelsteilgeneigte Satteldächer prä-

gend. Diese ortstypische Gestaltung soll erhalten und weiterhin fortgeführt werden. Dadurch 

ergibt sich eine Zulässigkeit von ausschließlich Satteldächern bei Hauptgebäuden, sowie ei-

ner Dachneigung von 15° - 48°. Zudem sind Wiederkehren und Zwerchgiebel, sowie Dach-

aufbauten unter bestimmten Maßgaben, die in den Textlichen Festsetzungen unter § 5 for-

muliert sind, zulässig. Außerdem ist je Dachseite nur eine Dachaufbautenform (Giebel- oder 

Schleppgauben) zulässig, um ein unaufgeregtes Ortsbild zu erhalten. Für Garagen, Carports, 

Nebenanlagen und untergeordnete Bauteile bis zu 20 m2 gelten keine Einschränkungen bzgl. 

der Dachform oder Dachneigung. Damit bleiben die Eigentümer in der Gestaltung kleiner Ne-

benanlagen flexibel.  

Den Ortskern prägen überwiegend Dacheindeckungen in rotem, rotbraunem und grauem 

Farbspektrum, was die Analyse von Luftbildern und Fotos bei der Bestandsaufnahme zeigt. 

Daher werden im Bebauungsplan grelle, leuchtende Farben wie z.B. die RAL-Farben 1016, 

1026, 2005, 2007, 3024 und 3026, 4000, 6032, 6037, 6038 sowie reflektierende Materialien 

für Dacheindeckungen und Außenwände nicht zugelassen. Einfriedungen sind nur als offene 

Holz- und/oder Metallzäune zulässig und dürfen zu den öffentlichen Straßenverkehrsflächen 

eine Höhe von 1,25 m über Oberkante des natürlichen Geländes nicht überschreiten.  Dem-

entsprechend sind Einfriedungen aus Kunststoff oder ähnliche Materialien nicht zugelassen, 

da sie nicht in das ortstypische Bild von Pürgen passen. Ausgenommen von den Einfriedungs-

festsetzungen sind Einfriedungen von Friedhöfen, da innerhalb des Plangebiets der Friedhof 

der Pfarrkirche St. Georg liegt. 

Der Ortskern Pürgen weist leichte Erhöhungen im Gelände auf, weshalb Aussagen zu Abgra-

bungen und Aufschüttungen getroffen werden. Das natürliche Gelände soll so gering wie 

möglich verändert werden, um das Ortsbild zu erhalten. Daher sind bei Bauvorhaben Verän-

derungen des natürlichen Geländes um maximal 0,50 m Aufschüttung oder Abgrabung zuläs-

sig. So wird die Schaffung eines weitgehend ebenen Gartenniveaus und die Erschließung der 

Grundstücke gewährleistet. Zugänge, Freisitze und Terrassen können bis an die OK RFB EG 

hergestellt werden. Die Geländeverhältnisse zu Nachbargrundstücken und Erschließungs-

straßen sind dabei jedoch zu erhalten, um ein harmonisches Geländeprofil zu sichern. Daher 

ist zu den Grundstücksgrenzen in einem Mindestabstand von 3,0 m das bestehende Gelände 

beizubehalten. Stützmauern werden ausnahmsweise zugelassen, um Flexibilität bei der Wahl 

des Gebäudestandorts zu gewährleisten. 

Die Gestaltungsfestsetzungen zu Dachform, Dachneigung, Wiederkehre, Zwerchgiebel und 

Dachaufbauten, Fassadengestaltung, Dacheindeckung, Einfriedungen sowie Abgrabungen, 

Aufschüttungen und Stützmauern gelten nur für Ersatz- und Neubauten. 
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 Wasserwirtschaftliche Festsetzungen 

Pürgen liegt teilweise im ermittelten Überschwemmungsgebiet des Lüßwiesgrabens und da-

mit innerhalb von Hochwassergefahrenflächen (HQ100). Die Belange des Hochwasserschut-

zes und der -vorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasser-

schäden, sind in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Aus diesem Grund sollten Keller in-

nerhalb des HQ100-Bereichs, wie nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt, bis über die 

Geländeoberkante als Weiße Wanne ausgeführt werden. Dabei ist insbesondere auf druck-

wasserdichte Rohrdurchführungen und ggf. Fenster zu achten. Zudem wird festgesetzt, dass 

die Oberkante des Erdgeschosses Rohfußboden nicht unterhalb der Oberkante der jeweils 

zugeordneten Erschließungsstraße liegen darf.  

9. ENERGIE 

Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, 

auch in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz. Bei der Aufstellung von Bauleit-

plänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 

und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 BauGB; § 1 Abs. 6 Nr. 7 f 

BauGB). 

Um diesen Beitrag leisten zu können, sind bauliche Konzepte und anlagenbasierte Konzepte 

möglich, die in einem Bauleitplan festgesetzt und umgesetzt werden können.  

Im Falle eines Neubaus sind die Eigentümer gem. Teil 2 Abschnitt 4 GEG seit 2020 verpflich-

tet, anteilig regenerative Energien zu nutzen. Dies kann unter anderem durch Wärmepumpen, 

Solaranlagen, Holzpelletkessel geschehen oder durch Maßnahmen, wie z. B. die Errichtung 

von Solarthermieanlagen auf großen Dachflächen.  

Ob der Baugrund im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwasser-Wärmepumpen geeignet 

ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für Anlagen bis zu einer Leistung 

von 50 kJ/s wird hier von privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) durchge-

führt. Ob der Bau einer Erdwärmesondenanlage möglich ist, muss im Einzelfall geprüft wer-

den. 

Solarenergie 

Die Gemeinde Pürgen liegt im Bereich des Bebauungsplangebiets bezüglich des Jahresmit-

tels der globalen Strahlung im Mittelfeld (1180-1194 kW/m²). Daraus ergibt sich eine mittlere 

Eignung für die Nutzung von Solarthermie oder Photovoltaik.  

Innerhalb des Bebauungsplanumgriffs kann die Nutzung von Solarenergie durch die Installa-

tion von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Neubauten weiter ausgebaut werden. 

Durch die Orientierung der Gebäudeflächen nach Süden kann der Wärmeeintrag durch solare 

Einstrahlung über die Gebäudefassade bestmöglich ausgeschöpft werden und durch die Aus-

richtung der Dachfläche nach Süden bzw. eine Aufständerung der PV-Module auf Flachdä-

chern ergibt sich eine begünstigte Möglichkeit der Errichtung von Solarthermie- und Photo-

voltaikanlagen.  
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Durch die passive Nutzung der solaren Einstrahlung und der Gewinnung von Wärme und 

Strom, können Kosten gespart und dem Klimaschutz Rechnung getragen werden.  

10. FLÄCHENSTATISTIK 

 

Geltungsbereich 73.768,6 m² 100,0 % 

Bauflächen 56.572,4 m² 77 % 

Flächen für den Gemeinbedarf 3.895,3 m² 5 % 

Öffentliche Verkehrsflächen 10.344,9 m² 14 % 

Öffentliche Grünflächen 2.956,0 m² 4 % 

 


	2024-05-07_P_23062_MG, Teil A.pdf (p.1)
	2024-05_07_TF_23062_LS  Teil B.pdf (p.2-17)
	2024-05-07_B_23062_LS Teil C.pdf (p.18-48)

